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Auftragsschein  

Onlineschulung 
 

- Anlage zur Auftragsverarbeitungsvereinbarung - 

 

 

Vorbemerkungen 

Der Auftragsschein dient zur Leistungsspezifizierung der im Auftrag erfolgenden Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Begriffsdefinitionen des Auftragsverarbeitungsvertrags geltend ent-

sprechend für diesen Auftragsschein. 

 

 

1. Auftragsgegenstand / Zweck der Auftragsverarbeitung 

1.1. Grundlage dieser Auftragsverarbeitung ist die Bereitstellung eines Zugangs zu einem cloudba-

sierten Onlineschulungssystem für die jeweilige Apotheke („Auftraggeber“). In diesem System 

werden dem Auftraggeber Schulungsunterlagen zur Produkt- und Servicelandschaft der ADG 

zur Verfügung gestellt. 

1.2. Im Rahmen des Zugangs kann der Auftraggeber berechtigt sein, selbst weitere Zugänge zu 

dem Onlineschulungssystem einzurichten, beispielsweise für eigene Mitarbeiter. Der Auftrag-

geber ist für die Einrichtung dieser Zugänge, die Wahrung der Vertraulichkeit der eingerichteten 

Zugänge sowie für die damit verbundene Datenverarbeitung selbst verantwortlich. 

  

 

2. Aufgaben des Auftragnehmers 

2.1. Die Aufgaben des Auftragnehmers sind insgesamt darauf ausgerichtet, den oben genannten 

Auftragsgegenstand für den Auftraggeber zu erbringen. Sofern nicht anders zwischen den Ver-

tragsparteien vereinbart, gewährleistet der Auftragsverarbeiter eine Verfügbarkeit dieser Leis-

tung von 98,5 % pro Kalenderjahr für den Auftraggeber. 

2.2. Die Auftragsausführung umfasst die Bereitstellung sowie den damit verbundenen Support des 

Auftragsgegenstandes. Dabei werden Daten durch den Auftragnehmer im Auftrag des Auftrag-

gebers verarbeitet. 

 

 

3. Dauer 

Die Dauer dieser Auftragsverarbeitung entspricht der Laufzeit der Leistungsvereinbarung zwi-

schen Auftraggeber und Auftragnehmer. Rechte der Parteien zur außerordentlichen Kündigung 

bleiben hiervon unberührt. 
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4. Art der Daten 

Gegenstand der Auftragsverarbeitung ist eine Verarbeitung der folgenden Kategorien perso-

nenbezogener Daten. 

 

 Datenkategorie Optionale ergänzende Beschreibung 

☒ Stammdaten des Auftraggebers Name, Adresse, Rechnungsdaten 

☒ Betriebswirtschaftliche Daten 
Der Apotheke, bspw. Vertragsabrechnungs- und 

Zahlungsdaten 

☒ Kontaktdaten des Auftraggebers Dienstliche E-Mail-Adresse, Telefonnummer 

 

 

5. Kategorien betroffener Personen 

 

 Kategorie der betroffenen Personen Optionale ergänzende Beschreibung 

☒ Auftraggeber Apothekeninhaber 

☒ Beschäftigte Des Auftraggebers 

 

 

6. Ort der Datenverarbeitung 

6.1. Die Verarbeitung der oben genannten Daten der betroffenen Personen für den zuvor genannten 

Zweck erfolgt ausschließlich am Sitz des Auftraggebers, des Auftragnehmers und des Unter-

auftragsverarbeiters. 

6.2. Das Rechenzentrum, in dem die Daten im Rahmen dieser Auftragsverarbeitung verarbeitet und 

gespeichert werden, befindet sich in der Europäischen Union, konkret in Deutschland. 

 

 

7. Unterbeauftragung 

Der Auftraggeber stimmt einer Beauftragung des in der Übersicht der Unterauftragsverarbeiter 

benannten Unternehmens als Unterauftragnehmer des Auftragnehmers für den zuvor genann-

ten Auftragsgegenstand zu. 

https://www.adg.de/rechtliches/download

